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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Neonazi-Szene in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld

Im Jahr 2020 waren Neonazis in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld aktiv, es kam zudem 
zu Straftaten der Politisch motivierten Kriminalität -rechts-.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/2145 vom 26. Mai 2021 
namens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. August 2021 beantwortet:

1. Wie viele Personen in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld wurden nach Kenntnissen der 
Landesregierung im Jahr 2020 als "rechtsextremistisch" eingestuft, welchen Altersdurchschnitt haben 
diese und wie stellt sich die Geschlechterverteilung dar? 

Antwort:
Dem rechtsextremistischen Spektrum in der Stadt Heilbad Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld wird 
eine Personenstärke im oberen zweistelligen Bereich zugeordnet. Die Szene ist deutlich männlich ge-
prägt. Der Anteil der Frauen liegt unter 20 Prozent. Statistische Angaben zum Altersdurchschnitt liegen 
der Landesregierung nicht vor.

2. Wie bewertet die Landesregierung die "rechtsextremistische" Szene in der Stadt Heiligenstadt und im 
Landkreis Eichsfeld im Jahr 2020 hinsichtlich ihrer Milieus und des Anteils der organisierten rechten Sze-
ne, des Personenpotentials, der Entwicklung im oben genannten Zeitraum, der Aktivitäten und Schwer-
punkte und gegebenenfalls regionaler Besonderheiten? 

Antwort:
In der Region besteht einer der vergleichsweise aktiveren Kreisverbände der "Nationaldemokratischen 
Partei Deutschlands" (NPD) in Thüringen. Mit einem überregional sehr aktiven Rechtsextremisten agiert 
hier ein maßgeblicher Funktionär der Partei. Dieser ist aktuell Beisitzer im Landesvorstand und stellver-
tretender Bundesvorsitzender der NPD. Bei den Kommunalwahlen 2019 erhielt die Partei ein Mandat 
im Kreistag sowie einen Sitz im Gemeinderat Fretterode. Konkrete Zahlen zu den Mitgliedern der NPD 
in der Region liegen nicht vor. 

Die Grenzen zwischen tatsächlichen Mitgliedern und mit der NPD agierenden Nichtparteiangehörigen 
erscheinen fließend. Anlassbezogen liegt das Mobilisierungspotential der NPD deutlich über dem eige-
nen Spektrum. 

Der Kreisverband führte jährlich mit dem sogenannten "Eichsfeldtag" eine "größere" Versammlung durch. 
Im Jahr 2020 fand diese vermutlich coronabedingt nicht statt. 
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Neben der NPD waren im Eichsfeld die "Freien Kräfte Eichsfeld" sowie der "Kameradenkreis um Thors-
ten Heise" aktiv. Eine klare Trennung zwischen ihnen und dem NPD-Kreisverband ist aufgrund der star-
ken Überschneidungen nur schwer möglich. Zudem gab es Kooperationen mit Rechtsextremisten aus 
Niedersachsen.

3. Welche Straftaten der Politisch motivierten Kriminalität -rechts- wurden im Jahr 2020 in der Stadt Heili-
genstadt und im Landkreis Eichsfeld bekannt (bitte nach Delikten darstellen)? 

Antwort:
Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.

4. Welche weiteren als "rechtsextremistisch" eingestuften Aktivitäten (Veranstaltungen, Demonstrationen, 
Zusammenrottungen, Konzerte, Publikationen et cetera) wurden der Landesregierung und den Sicher-
heitsbehörden im Jahr 2020 in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld bekannt (bitte nach 
Datum, Art der Aktivität, gegebenenfalls Organisationsstruktur und Teilnehmerzahl auflisten)? 

Antwort:
Durch den "Nordland-Verlag" erfolgte die zweimonatliche Herausgabe der Zeitschrift "Volk in Bewegung. 
Der Reichsbote". Im Übrigen wird auf die Anlage 2 verwiesen.

5. Welche als "rechtsextremistisch" bewerteten Strukturen, Organisationen und Personenzusammenschlüs-
se wurden der Landesregierung und den Sicherheitsbehörden in der Stadt Heiligenstadt und im Land-
kreis Eichsfeld im Jahr 2020 bekannt, was ist deren jeweiliges Potential und wie werden diese hinsicht-
lich ihres Auftretens eingeschätzt? 

Antwort:
Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

6. Welche Treffpunkte, Rückzugsorte und Immobilien wurden im Jahr 2020 nach Kenntnissen der Landes-
regierung in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld von als "rechtsextremistisch" eingestuf-
ten Personen oder Strukturen genutzt und welche Angaben kann die Landesregierung dazu machen 
(bitte Angaben zu Örtlichkeit, Betreiberverhältnissen, Art der Nutzung, Nutzungsgruppe, Kapazität, Nut-
zungshäufigkeit und gegebenenfalls Art der letztmaligen Szenenutzung)? 

Antwort:
Nach Kenntnis der Landesregierung verfügt der ehemalige Thüringer NPD-Landesverbandsvorsitzen-
de über ein eigenes Objekt in Fretterode, welches für Veranstaltungen wie "Kameradschaftsabende" 
der rechtsextremistischen Szene mitgenutzt wird. Dort ist auch der Sitz seiner Vertriebe. Darüber hinaus 
sind unter der Adresse des in Rede stehenden Anwesens ein "Weltnetzladen" und der Verein "Deutsch-
Russische Friedensbewegung Europäischen Geistes e. V." ansässig.

7. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über Angehörige der neonazistischen beziehungsweise 
"rechtsextremistischen" Musik- oder Vertriebsszene in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichs-
feld vor? 

Antwort:
Die rechtsextremistische Band "Gedeih & Verderben" und der rechtsextremistische Liedermacher "Tor-
stein" werden dem Raum Eichsfeld zugeordnet.

Der angefragten Region werden die rechtsextremistischen Vertriebe "W+B Medien" beziehungsweise 
"W&B Versand", "Deutsches Warenhaus", "Weltnetzladen" und "Nordland-Verlag" zugeordnet.

8. Wie viele Personen, die in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld leben, werden nach Kennt-
nis der Landesregierung der sogenannten "Reichsbürgerbewegung" zugeordnet und wie viele dieser ver-
fügen über eine Waffenbesitzkarte und folgend über Waffen und wie viele von diesen werden als "rechts-
extrem" eingeordnet? 
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Antwort:
Das Personenpotenzial der sogenannten Reichsbürgerbewegung in der Stadt Heiligenstadt und im Land-
kreis Eichsfeld bewegt sich nach Kenntnis der Landesregierung im unteren zweistelligen Bereich. Eine 
Überschneidung zum Phänomenbereich "Rechtsextremismus" ist nicht bekannt.

Mit Stand 25. Juni 2021 sind im Bereich Landkreis Eichsfeld/Stadt Heiligenstadt die Zahl der Personen, 
die der "Reichsbürgerszene" zuzurechnen und im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind im unte-
ren einstelligen Bereich. Diese Personen verfügen über insgesamt vier erlaubnispflichtige Schusswaffen. 

9. Wie viele Personen, die in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld leben und als "rechtsext-
remistisch" eingestuft werden, verfügen nach Kenntnis der Landesregierung über eine Waffenbesitzkar-
te und folgend über Waffen und wie viele von diesen sind gegebenenfalls in der Antwort zur Frage 8 in 
der Kategorie "Reichsbürger" genannt? 

Antwort:
Das Personenpotenzial in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld liegt im einstelligen Be-
reich. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

10. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über "Mixed-Martial-Arts" beziehungsweise Free-Fight-Ak-
tivitäten sowie das Trainieren und Praktizieren von Kampfsportarten durch Angehörige der rechten Sze-
ne in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld?

Antwort:
Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass es in der angefragten Region aktuell eine rechtsextremisti-
sche Kampfsportvereinigung gibt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass einzelne Angehörige aus 
der rechtsextremistischen Szene in der Stadt Heilbad Heiligenstadt und im Landkreis Eichsfeld auch 
Kampfsport trainieren.

Maier
Minister
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Anlage 1

Übersicht der Straftaten Politisch motivierte Kriminalität -rechts- im Landkreis Eichsfeld im Jahr 2020

Delikt Anzahl
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) 24
Volksverhetzung (§ 130 StGB) 2
Beleidigung (§ 185 StGB) 1
Gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) 1
Bedrohung (§ 241 StGB) 1
gesamt 29

davon Straftaten Politisch motivierte Kriminalität -rechts- in der Stadt Heilbad Heiligenstadt

Delikt Anzahl
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) 7
Volksverhetzung (§ 130 StGB) 1
gesamt 8

StGB - Strafgesetzbuch

Anlage 2

Übersicht der rechtsextremistischen Aktivitäten in der Stadt Heiligenstadt und im Landkreis Eichs-
feld im Jahr 2020

Datum Ort Aktivität Gruppierung/Zuordnung Teilnehmer-
zahl

03.10.2020 Fretterode Privatfeier (Geburtstagsfeier) Arische Bruderschaft nicht bekannt
15.11.2020 Teistungen Teilnahme von Rechtsextremis-

ten an Versammlungen (Corona)
Rechtsextremistische Einzel-
personen

nicht bekannt
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